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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Kerstin Celina, Thomas Gehring, Ulrike Go-
te, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Christine Kamm, 
Ulrich Leiner und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Bay-
ern – Chancen für eine inklusive Gesellschaft nut-
zen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag begrüßt die mit der Umsetzung des Bun-
desteilhabegesetzes verbundenen Möglichkeiten, die 
Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung 
zu verbessern. Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) er-
öffnet den Ländern einige Gestaltungsspielräume zu 
einer Verbesserung der Leistungen für behinderte 
Menschen. Diese Spielräume müssen durch den Lan-
desgesetzgeber nun auch genutzt werden. Mit dem 
Gesetzesentwurf der Staatsregierung für ein Bayeri-
sches Teilhabegesetz I (BayTHG I) ist dies nur teilwei-
se gelungen. 

Die Staatsregierung wird deshalb aufgefordert, bei der 
weiteren Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in 
Bayern die Chancen für die Gestaltung einer inklusi-
ven Gesellschaft optimal zu nutzen. 

Dabei sind folgende Punkte zu beachten: 

─ Die Bündelung der leistungsrechtlichen Zustän-
digkeit für die Eingliederungshilfe, die Hilfe zur 
Pflege und weitere ergänzende Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts bei den Bezirken 
als überörtlicher Träger der Sozialhilfe darf nicht 
zu einer Verschlechterung der Leistungen und ei-
nem Abbau der Infrastruktur für behinderte Men-
schen führen. 

─ An den auf kommunaler Ebene für die Umsetzung 
des Teilhabegesetzes zu bildenden Arbeitsgrup-
pen sollen Menschen mit Behinderung, ihre Ver-
bände und Organisationen angemessen beteiligt 
werden. 

─ Um die vom BTHG geforderte personenzentrierte 
und am individuellen Bedarf orientierte Leistungs-
erbringung umzusetzen, müssen angemessene 
und einheitliche Verfahren und Instrumente der 
Bedarfsfeststellung unter Beteiligung der Selbst-
hilfeinitiativen, der Verbände der Menschen mit 
Behinderung und den Kostenträgern und Leis-
tungserbringern entwickelt werden. 

─ Das „Budget für Arbeit“ soll in seiner Wirkung 
evaluiert werden und mittelfristig soll anhand der 
dabei gewonnenen Erkenntnisse eine Aufsto-
ckung der Mittel des Freistaates Bayern geprüft 
werden. 

─ Die Staatsregierung soll sich für eine langfristige 
gerechte Aufteilung der Kosten der Eingliede-
rungshilfe zwischen Bund, Ländern und Kommu-
nen einsetzen, so dass die vorgesehene Bundes-
beteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe 
in Höhe von 1 Mrd. Euro den Bezirken als zustän-
digem Kostenträger in voller Höhe zugutekommt. 

─ Die Personal- und Sachkostenförderung der LAG 
Selbsthilfe

1
 sollen zeitnah deutlich erhöht werden, 

um die Ressourcen für deren Beteiligung bei der 
Weiterentwicklung des BTHG zu sichern. 

─ Eine unabhängige und flächendeckende Teilhab-
eberatung, wie sie das BTHG vorsieht, sollte auch 
Beratungsmöglichkeiten durch die Selbsthilfeinitia-
tiven und Verbänden der Menschen mit Behinde-
rung vorsehen. 

 

 

Begründung: 

Mit dem zum 01.01.2018 in Kraft tretenden Bundes-
teilhabegesetz werden die Leistungen für Menschen 
mit Behinderung grundsätzlich neu geordnet. Mit dem 
Gesetz soll die gesellschaftliche Teilhabe gestärkt und 
behinderten Menschen ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglicht werden. Bei der Umsetzung kommt den 
Ländern und den zuständigen Kostenträgern eine 
wichtige Rolle zu. Nun kommt es darauf an, diese Ge-
staltungsspielräume der Länder auch im Sinne der be-
hinderten Menschen zu nutzen und die Leistungen für 
Menschen mit Behinderung zukünftig personen- und 
bedarfsorientiert auszugestalten. Nur so kann das 
Bundesteilhabegesetz tatsächlich zu einem Meilen-
stein auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft 
werden. 

                                                           
1
 Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Men-

schen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und 

ihrer Angehörigen in Bayern e. V. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Kerstin Celina u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/19267 

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Bayern - Chancen für 
eine inklusive Gesellschaft nutzen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Kerstin Celina 
Mitberichterstatter: Joachim Unterländer 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den An-
trag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 78. Sit-
zung am 1. März 2018 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Antrag in seiner 189. Sitzung am 20. März 2018 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 

 



 

17. Wahlperiode 18.04.2018 Drucksache 17/21796 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Kerstin Celina, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gi-
sela Sengl, Christine Kamm, Ulrich Leiner und Fraktion (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/19267, 17/21534 

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Bayern – Chancen für 
eine inklusive Gesellschaft nutzen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Abstimmungsverhal

tens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte 

ich jetzt um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREI

EN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Kollegin Claudia 

Stamm (fraktionslos), Herr Kollege Günther Felbinger (fraktionslos) und Herr Kollege 

Alexander Muthmann (fraktionslos). Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – 

Keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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